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Ich habe aber eine erneute Frage:

Bisher wurde es an unserer Schule so gehandhabt, dass die Angestellten einen festen Sitz
hatten, jetzt lese ich im LPVG §11 (5):

Zitat von LPVG

Eine Gruppe, der in der Regel nicht mehr als fünf Beschäftigte angehören, erhält nur
dann eine Vertretung, wenn sie mindestens ein Zwanzigstel der Beschäftigten der
Dienststelle umfasst.

Wenn wir 70 Kollegen und drei angestellte Lehrkräfte haben, dann dürften diese also eigentlich
keine Vertretung bekommen oder?
Kann noch etwas außer Beamte und Angestellte als Gruppe zählen?
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